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1. Kapitel

Einleitung

A. Vorbemerkungen

„Das Internet ist kein rechtsfreier Raum.“1

„Der Hass trifft unsere Demokratie mitten ins Herz.“2

„Die Spirale von Hass und Gewalt müssen wir stoppen.“3

„Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte, die nicht effektiv bekämpft und ver-
folgt werden können, bergen eine große Gefahr für das friedliche Zusammenleben 
einer freien, offenen und demokratischen Gesellschaft.“4

Die Bundesregierung hat es sich in den vergangenen Jahren zum Ziel ge-
setzt, verstärkt gegen Hasskriminalität und Hassrede in den sozialen Netzwer-
ken vorzugehen. Veranlasst sieht sie sich dazu durch die Beobachtung, dass 
Hassrede in den sozialen Medien zunehme und die Kommunikation im Inter-
net immer mehr verrohe.5 Immer öfter äußerten sich Personen allgemein und 
vor allem gegenüber gesellschaftlich und politisch engagierten Personen in 
einer Weise, die gegen das geltende deutsche Strafrecht verstoße und sich 
durch stark aggressives Auftreten, Einschüchterung und Androhung von Straf-
taten auszeichne. Damit werde nicht nur das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
der Betroffenen, sondern auch der politische Diskurs in der demokratischen 
und pluralistischen Gesellschaftsordnung  – und somit die verfassungsrecht-
lich garantierte Meinungsfreiheit  – angegriffen und in Frage gestellt. Denn 
Studien zeigen, dass Hassrede im Internet Einschüchterungseffekte, sog. Si-
lencing, nach sich ziehen kann.6 Nutzer:innen verzichten immer häufiger da
rauf, aus Sorge vor Hassrede ihre Meinung im Internet kundzutun oder ziehen 
sich sogar ganz aus sozialen Netzwerken zurück. Eine forsa-Befragung für die 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen kam zu dem Ergebnis, dass im 
Jahr 2023 insgesamt 76 % aller Befragten schon einmal mit Hassrede bzw. 
Hasspostings im Internet, insbesondere in den sozialen Netzwerken, in Berüh-

1  BT-Drs. 18/12356, 20; Lambrecht, Podcast „Aus Regierungskreisen“ v. 24.04.2021.
2  Lambrecht, Gesetzespaket gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität.
3  Lambrecht, Gesetzespaket gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität.
4  BT-Drs. 18/12356, 1, 10.
5  BT-Drs. 19/18470, 1, dort auch zum folgenden Text.
6  S. hierzu noch genauer unter 2. Kap. B. VI. 3. b), c), VIII. 1., 2.
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rung gekommen sind.7 Dies zeigt, dass Hass und Hetze im Netz nach wie vor 
ein gesamtgesellschaftliches Problem und im Netz präsent ist.

Das am 1.  Oktober 2017 in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung der 
Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – 
NetzDG) stellte einen ersten Schritt zur Eindämmung von Hasskriminalität 
und Hassrede im Internet dar. Durch das Gesetz sollten soziale Netzwerke bei 
der Rechtsdurchsetzung noch stärker als bisher in die Pflicht genommen wer-
den. Das NetzDG beinhaltet u. a. bußgeldbewehrte Compliance-Regeln (ins-
besondere Löschpflichten) für soziale Netzwerke, um effektiv und unverzüg-
lich gegen Hasskriminalität und andere Inhalte im Internet vorgehen zu kön-
nen.8 Der Gesetzgeber hob also die besondere Verantwortung der Intermedi-
äre9 beim Vorgehen gegen „Hetze im Netz“ hervor und nahm diese verstärkt 
in den Fokus. Auch die rechtswissenschaftliche Literatur konzentrierte sich in 
den vergangenen Jahren stark auf die Rolle der sozialen Netzwerke, die selbst 
(strafrechtlich) in die Haftung genommen werden sollen.10 Die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit der Nutzer:innen, die in den sozialen Netzwerken strafbare 
Inhalte verbreiten, rückte hier eher in den Hintergrund,11 da diese „verhältnis-
mäßig einfach festzustellen“ sei.12 Hinzu komme, dass die strafrechtliche 
Verfolgung der Nutzer:innen die Strafverfolgungsbehörden aufgrund eines 
Identifizierungs- und Ressourcenproblems vor praktische Herausforderungen 
stelle, sodass es rechtspolitisch nahe liege, auf die Betreiber:innen der sozia-
len Netzwerke zurückzugreifen.13

In Reaktion auf mehrere zurückliegende Vorfälle, wie die Ermordung des 
Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke14 sowie die Ermordung meh-
rerer Personen im Rahmen der Attentate in Hanau15 und auf die Synagoge in 

7  Landesanstalt für Medien NRW, Zentrale Untersuchungsergebnisse forsa-Befra-
gung zu: Hate Speech 2023, 3.

8  BT-Drs. 18/12727, 1.
9  Unter Intermediären versteht man in der Medienwissenschaft Anbieter:innen von 

Diensten, die sich durch eine Vermittlungsleistung zwischen Inhalten oder Inhaltsan-
geboten und Nutzer:innen auszeichnen, Schulz/Dankert, Die Macht der Informations-
intermediäre, 15.

10  S. z. B. Ceffinato, JuS 2017, 403; Galetzka/Krätschmer, MMR 2016, 518; Ho-
ven, ZWH 2018, 97; Zieschang, GA 2020, 57.

11  So auch Ceffinato, JuS 2020, 495.
12  So ausdrücklich Galetzka/Krätschmer, MMR 2016, 518, 519; ähnlich Zieschang, 

GA 2020, 57.
13  Hoven, ZWH 2018, 97, 98; Ceffinato, JuS 2017, 403; ähnlich Kubiciel, jurisPR-

StrafR 5/2020 Anm. 1.
14  S. zum Mordfall Walter Lübcke Gensing, tagesschau v. 29.12.2019, Wenn aus 

Worten Taten werden.
15  S. zum Attentat in Hanau Bundeszentrale für politische Bildung, 19.  Februar 

2020: Anschlag in Hanau.
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Halle,16 sah sich die Bundesregierung im Folgenden veranlasst, noch stärker 
gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus in sozialen Netzwerken vor-
zugehen. Bei all diesen Vorfällen kam es im Vorfeld zu Hasspostings, die die 
Täter:innen entweder selbst verbreiteten oder aber zumindest zur Kenntnis 
nahmen. Gerade öffentlich ausgesprochene Drohungen trügen dazu bei, dass 
die Hemmschwelle zur Tatausführung bei Verfasser:innen der Inhalte oder bei 
Dritten, die die Drohung wahrnähmen, sinke.17 Am 18.  Juni 2020 hat der 
Bundestag deshalb im Rahmen eines Maßnahmenpakets das Gesetz zur Be-
kämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität (fortan: GBRH) 
verabschiedet. Das GBRH sieht Ergänzungen und Änderungen in verschiede-
nen Gesetzen vor: Strafverschärfungen im Strafgesetzbuch (StGB), eine Ver-
pflichtung sozialer Netzwerke nach dem NetzDG, bestimmte strafbare Inhalte 
an die Strafverfolgungsbehörden zu melden, sowie erweiterte Auskunftsbe-
fugnisse der Sicherheitsbehörden und entsprechende Auskunftspflichten der 
Telemedienanbieter:innen im Bundeskriminalamtsgesetz (BKAG) und der 
Strafprozessordnung (StPO) sowie entsprechende Verfahrensregelungen im 
Telemediengesetz (TMG). Insbesondere sollte das materielle Strafrecht noch 
deutlicher als bisher auf die mit Hasskriminalität verbundenen Rechtsgutsver-
letzungen ausgerichtet werden – vor allem durch angepasste Straftatbestände 
und verschärfte Strafandrohungen im StGB. Geändert wurden u. a. die Straf
tatbestände der §§ 126, 140, 185, 188, 241 StGB sowie die Vorschrift des § 46 
Abs. 2 StGB. Der Gesetzgeber räumte nämlich ein, dass die geltenden Rege-
lungen des StGB nicht immer geeignet waren, alle (neuen) Dimensionen von 
Hasskriminalität im Internet zu erfassen. Ziel sollte eine angemessene straf-
rechtliche Erfassung und Sanktionierung solcher Taten sein. Das GBRH 
konnte zunächst aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken gegen die geplan-
ten Änderungen in der StPO und im TMG nicht in Kraft treten. Nachdem je-
doch ein Reparaturgesetz ausgehandelt und nach Einschaltung des Vermitt-
lungsausschusses beschlossen wurde, hat der Bundespräsident das GBRH am 
30. März 2021 ausgefertigt. Es ist am 3. April 2021 in Kraft getreten.18

B. Fragestellung

Nachdem vor der Gesetzesreform also die Auffassung vertreten wurde, dass 
es keinen Unterschied mache, ob die hier in Rede stehenden Straftaten online 
oder offline begangen werden, ist es gewissermaßen zu einer Kehrtwende ge-

16  S. zum Attentat auf die Synagoge in Halle Bundeszentrale für politische Bildung, 
Der Anschlag von Halle.

17  BT-Drs. 19/17741, 15.
18  Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität 

(GBRH) vom 30. März 2021, BGBl. I 2021, S. 441.




